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Einwohnergemeinderat der Stadt Solothurn: 
Genehmigung des Generellen Wasserversorgungsprojektes {GWP} 

1. Feststellungen 

Der Einwohner-Gemeinderat der Stadt Solothurn unterbreitet dem Regierungsrat das Gene
relle Wasserversorgungsprojekt (nachfolgend GWP genannt) zur Genehmigung. Das GWP 
besteht aus den nachfolgend aufgeführten Grundlagen: 

-Technischer Bericht 
-Generelles Wasserversorgungsprojekt, Situation 1:5'000 (Pian-Nr. WV 20.51.1) 
-Hydraulische Netzberechnung 
- Schemas für die computergestützte Netzberechnung: 

Hochzone (Pian-Nr. WV 20.51.2) 
Niederzone (Pian-Nr. WV 20.51.3) 

Die öffentliche Planauflage erfolgte in der Zeit vom 9. Juni 2000 bis 10. Juli 2000. Innerhalb 
der Auflagefrist sind keine Einsprachen eingegangen. Gernäss Auszug aus dem Protokoll des 
Einwohnergemeinderates der Stadt Solothurn vom 30. Mai 2000 gilt das vorliegende GWP als 
beschlossen. 

2.Erwägungen 

2.1. Formell wurde das Verfahren richtig durchgeführt. 

2.2. Materiell sind folgende Hinweise anzubringen: 

2.2.1. Mit der Inkraftsetzung des revidierten Planungs- und Baugesetzes (PBG) auf den 1. Juli 
1992 gelten die nicht erschlossene Bauzone der II. Etappe und die Reservegebiete bis 
zur Revision der Ortsplanung als Übergangszonen. Nach§ 155 PBG Abs. 2 gelten Über
gangszonen nicht als Bauzonen .. 

2.3. Das GWP erweist sich mit diesen Hinweisen und Vorbehalten als recht- und zweckmässig 
und ist deshalb zu genehmigen. 
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3 .. Beschluss 

'3.1. Das Generelle Wasserversorgungsprojekt (GWP) der Einwohnergemeinde der Stadt So
lothurn wird im Sinne der Erwägungen und unter folgenden Auflagen und Bedingun

. gen genehmigt: 

3.1.1. Das GWP gilt als massgebliche Grundlage für die Projektierung neuer und die Abände
rung bestehender Wasserversorgungsanlagen sowie die Gewährung staatlicher Beiträ
ge. 

3.1.2.Abänderungen und Ergänzungen des GWP aufgrund rechtsgültiger Erschliessungspläne 
sind im GWP periodisch nachzutragen und den betroffenen Amtsstellen mit einem Dos
sier zur Kenntnis zu bringen. 

3.2. Bestehende Pläne verlieren ihre Rechtskraft soweit sie den mit diesem Beschluss ge
nehmigten Plänen und Bestimmungen widersprechen. Für die Abgrenzung des Bau
und Siedlungsgebietes ist der Zonenplan massgebend. 

3.3. Ausbauvorhaben im Rahmen der verschiedenen Dringlichkeitsstufen, welche von regio
naler Bedeutung sein könnten, sind mit den Ergebnissen aus der überregionalen Pla
nung Wasserversorgungskonzept Oberer Kantonsteil WOK abzustimmen und bei Bedarf 
mit dem Amt für Umwelt zu koordinieren. 

3.4. Das Grundwasserpumpwerk Rötiquai darf nur noch als Notbrunnen verwendet werden. 

3.5. Das Konzept für die Sicherstellung der Trinkwasserversorgung in Notlagen ist innerhalb 
der nächsten 2 Jahre zu erstellen und dem Kanton zur Prüfung und Genehmigung zu 
unterbreiten. 

Kostenrechnung Städtische Werke Solothurn 

Genehmigungsgebühr 
Publikationskosten 

Zahlungsart: 
Rechnungsstellung: 

Staatsschreiber 

Fr. 
Fr. 
Fr. 

700.--
23.--

723.--
------------------------

(Konto 6040.431.00) 
(Konto 5820.435.07} 

30 Tage netto, mit beigelegter Rechung 
erfolgt durch das Amt für Umwelt 
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Bau- und Justizdepartement (2) 
Amt für Umwelt (2); (Akten-Nr. 0332.001.01, 00101RRB_GWP Solothurn.doc), mit 1 gen. 

Plandossier (folgt später) 
Amt für Umwelt; Rechnungsführung Konto 6040.431.00/332/22 
Amt für Raumplanung, mit 1 gen. Plandossier (folgt später) 
Solothurnische Gebäudeversicherung, mit 1 gen. Plandossier (folgt später) 
Kant. Lebensmittelkontrolle, mit 1 gen. Plandossier (folgt später) 
Kant. Finanzkontrolle 
Einwohnergemeinde der Stadt Solothurn (1), Stadtkanzlei, Bi=~selstr.7, 4500 Solothurn 
Direktion Städtische Werke Solothurn SWS, Rötistr. 17, 4500 Solothurn; Rechnungsstellung 

durch das Amt für Umwelt, mit 2 gen. Plandossiers (folgen später) 
Emch + Berger Solothurn AG, Ingenieure und Planer, Schöngrünstr. 35, 4500 Solothurn, 

mit 1 gen. Plandossier (folgt später) 
Staatskanzlei für Publikation im Amtsblatt: "Das Generelle Wasserversorgungsprojekt 

(GWP) der Einwohnergemeinde der Stadt Solothurn wird genehmigt." 




